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krebskranken Kindern
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Freistel I u ngsbescheid
zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
für die Kalenderjahre 20O7, 2008 und 2009

A. Feststellunqen

B. Rechtsbehellsbelehrung

Gegen diesen Freistellungsbescheid ist der Einspruch gegeben.
Der Rechtsbehelf ist beim Finanzamt Coburg einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
Die Frist für die Einlegung des Rechtsbehelfs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf

des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. BeiZusendung
durch einfachen Brief oder Zustellung durch eingeschriebenen Brief gilt die Bekanntgabe mit
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder gegen Emp-

fangsbekenntnis ist der Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung'

Dienstgebäude OffnungszeitenServic+.Zentrum
Ropacher Straße 4 Montag - Freitag B - 13 Uhr
96450 Coburg Donnerstagnachmittag 14 - 18 Uhr

Telefax andere Bereiche: Mo - Fr 8 - 12 Uhr

Kreditinstitut Konto-Nr. Bankleitzahl
Deutsche Bundesbk. Fil. Nürnberg 783 015 00 760 000 00
Sparkasse Coburg- Lichtenfels 7450 783 500 00
HypoVereinsbank Coburg 1439 1 1 1 783 200 76

E-Mail lnternet
poststelle@fa-co.bayern.de www.f inanzamt-coburg.de

09561 646 - 130 Haupt- Fax
- 430 Vollstreckung

-482 Körperschaften
-575 Betriebsprüfung

Die Körperschaft Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern z. Hd. Alfred Loch, Am
Kellerhaus 11, 95707 Thiersheim ist

nach g5Abs. 1 Nr.9 KSIG von derKörperschaftsteuerbefreit und nach $3 Nr.6 GewStG

von der Gewerbesteuer befreit,

weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigenZwecken im Sin-

ne der SS 51 ff. AO dient.



,
c. Hi

-2-

nweis zum Kapitalertragsteuerabzug

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.2014 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalerlragsteuerabzug nach $ 44 a Abs. 4 und 7 ESIG die Vorlage dieses Besiheids oder
die Uberlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheids aus. Für die Erstattung
von Kapitalertragsteuer aufgrund von Sammelanträgen durch das Bundeszentralamt für
Steuern ist eine NV-Beschein igung erforderl ich.

Abkürzungen: AO = Abgabenordnung, BSIBI = Bundessteuerblatt, ESIG = Einkommensteuergesetz, ESTDV =
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, GewStG = Gewerbesteuergesetz, KSIG = Körper-

D. Anmerkunqen

Bitte beachten Sie, dass die lnanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch von der tatsächli-
chen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rah-
men einer Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aus-
schließliche und unmittelbare Edüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die
Bestimmungen der Satzung beachten.

Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufst.ellung der Ein-
nahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über die Bil-
dung und Entwicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).

E. Hinweise zur Ausstellunq von Zuwendunqsbestätiqunqen

Die Körperschaft förded folgende gemeinnützige Zwecke:
Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege

52 Abs. 2 Satz 1 Nr.(n) 3 AO).

Behandlung der Spenden
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zu-
gewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ($
50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

Behandlung der Mitgliedsbeiträge
Die Körperschaft ist berechtigt, frJr Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck ($ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.
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Hinweis:

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung aussteilt oder
wer veranlassf, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebe-
nen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem fiikus
durch einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabeiwird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 /", die entgangene Gewerbe-
steüer pauschal mit 15 % der Spende angesetzt (S t1b Abs. 4 EstG, S 9 Abi. s KstG,
$9Nr.5GewStG)
In der Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum des letzten Körperschaftsteuerbescheids
oder Freistellungsbescheids anzugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der un-
richtigkeit der Zuwendungsbestätigung aus, wenn das angegebene Datum des Bescheids
länger als 5 Jahre seit dem Tag der Ausstetlung der Zuwendungsbestätigung zurück,liegt.

Die Muster der amtlich vorgeschriebenen Vordrucke für Zuwendungsbestätigungen sind auf
d e r I nte rn ets e ite www. ste u e r. b aye rn. d e/vo rd r u c ke e i n g e ste t lt.

Mit den vorstehenden Hinweisen in Abschnitt E wird einer Entscheidung über die Steuerbe-
freiung der Körperschaft für Jahre, die dem Freistellungsbescheid bezeichneten Veranla-
gungszeitraum folgen, nicht vorgegriffen.

Die Hinweise sollen Sie über äie Rechtsauffassung des Finanzamtes unterrichten. Sie sind
nicht Bestandteil des Freistellungsbescheides undäuch kein sonstiger Verwaltungsakt im
Sinne des $ 1 18 AO, so dass gegen sie ein Rechtsbehelf nicht gegäben ist. Über Oie Abzieh-
barkeit der Zuwendungen entscheidet das für den Zuwendenden zuständige Finanzamt im
R9!19n_des Veranlagungsverfahrens (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofes vom 11, September
1956, BStBt 1956 ilt S. 309).

Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Länder bleiben von der Anerkennung als steuer-
begünstigte Körperschaft unberührt.
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